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75  Reichsbankpräsident Horace Greely Hjalmar Schacht, 1877 - 1970
In den Jahren 1923 bis 1930 und 1933 bis 1939 übte Schacht das Amt des Reichsbankpräsidenten aus.

Am 11. März 1930 wurde Luther zum neuen Reichsbankpräsidenten gewählt, der dann am 3. April 1930 sein Amt antrat. Wie sein Vorgänger (und späterer Nachfolger Schacht) am 13. März 1930 in einem Schreiben an den Reichspräsidenten formuliert, war am Vortag vom Reichstag eine neues Bankgesetz endgültig angenommen worden, in dessen §14 festgelegt worden war, daß der Generalrat der Reichsbank künftig aus 10 Mitgliedern, die die deutsche Reichsangehörigkeit besitzen, zu bestehen habe. Da von dem bisherigen Generalrat aber nur noch 7 Mitglieder verblieben, war eine personelle Ergänzung erforderlich. Dazu legte Schacht eine mit Luther abgestimmte Liste vor, in der zunächst die verbleibenden 7 Mitglieder des Generalrats aufgeführt waren: 

Hagen, v.Mendelsohn, Remshard, Urbig, Warburg, Wassermann, Melchior. 

Als neue Mitglieder vorgeschlagen wurden: 

Andreae, Goldschmidt, Nathan, v.Schwabach, Bosch, Bücher, Flick, Krupp v. Bohlen und Halbach, Poensgen, Reusch, Schmitz (I.G. Farben), Springorum, Thyssen, Vögler, Cuno, Ravené, Stimming, Witthoeft, Brandes, v.Flemming, v.Loé, von Wilmowski.

Nach dem Rücktritt seines Vorgängers Luther in der Generalratssitzung der Reichsbank vom 16.3.1933, bat dieser am gleichen Tag den Reichspräsidenten um seine Entlassung. 

Wie Luther in seinem Schreiben an den Reichspräsidenten zum Ausdruck bringt 

„..das ich unter den gegenwärtigen Verhältnissen dem Staat und der Wirtschaft einen noch größeren Dienst zu leisten vermag, wenn ich in Anpassung an den mit durch den Herrn Reichskanzler übermittelten Wunsch der Reichsregierung den mir anvertrauten Posten des Reichsbankpräsidenten aufzugeben mich bereitfinde.“ 

Weiter führt Luther aus: „Die noch bestehende internationale Bindung des Bankgesetzes hat sich als ein Hindernis für eine echte, in der Volksüberzeugung verwurzelte Unabhängigkeit des deutschen Noteninstituts erwiesen.“

In der gleichen Sitzung vom 16.3.1933 hatte der Generalrat der Reichsbank Hjalmar Schacht auf Grund des Bankgesetzes vom 30.8.1924 (RGBl. II, S. 235) als neuen Präsidenten des Reichsbankdirektoriums gewählt. 
Damit entsprach es also dem Wunsch des Reichskanzlers Hitler, daß die Position des Reichsbankpräsidenten statt von Luther, nun wieder von Schacht besetzt würde. Der Wahlvorgang des Generalrates der Reichsbank muß damit als rein formeller Akt angesehen werden.^

Am 30.1.1935 übernimmt Schacht neben dem Reichsbankpräsidium auch das Amt des Wirtschaftsministers. 

Im Gegensatz zu dem Wahlprozedere in den Jahren 1930 und 1933 hatte sich bis zum 7.1.1939 wohl einiges verändert. Wie Schacht in seinem Buch „Abrechnung mit Hitler“ selbst schreibt, hatte ihn der Reichskanzler und Reichspräsident Hitler zu sich bestellt und ihm eröffnet: 

“Ich habe Sie rufen lassen, um Ihnen Ihre Entlassung als Reichsbankpräsident auszuhändigen“.  Keine Rede von einer Abwahl.

Zu den Beweggründen für die Entlassung Schachts schreibt Hitler am 19.1.1939 an den Reichswirtschaftsminister Funk, den er zu seiner Berufung als neuen Reichsbankpräsidenten auf seine künftigen Aufgaben anspricht. Unter Punkt 3 schreibt Hitler:

„Es wird Ihre Aufgabe sein,

...

3. die mit dem Gesetz vom 10. Februar 1937 eingeleitete Umgestaltung der durch den Dawes-Pakt der uneingeschränkten Hoheit des Reiches entzogenen damaligen Reichsbank zu einer der Souveränität des Staates bedingungslos unterstellten deutschen Notenbank zu jenem Abschluß zu bringen, der den nationalsozialistischen Prinzipien entspricht.“

Kom.:
Die erste Abwahl Schachts erfolgte offensichtlich im Rahmen einer stärkeren nationalen Orientierung der Reichsbank, was aus dem Gesetz vom 12.3.1930 zu entnehmen sein müßte.

Demnach hat Hitler mit der zweiten Ernennung Schachts jemanden wieder zum Reichspräsidenten gemacht, der selbst der Regierung von 1930 und ihren nationalen Anforderungen nicht genügte. Sehr erstaunlich.

Schachts Entlassung liegt außenpolitisch zwischen München und Prag. Nach dem außenpolitischen Ablauf erfolgte Schachts Entlassung zu einem Zeitpunkt, an dem Hitler auf die englische Garantierücknahme, d.h., die Freigabe der Tschechoslowakei wartete. Hat Hitler hier das bewußt zögerliche, außenpolitische Verhalten Englands genutzt, um seinerseits seine Zusage bzgl. der Besetzung des Reichsbankpräsidenten zu revidieren?

Interessant wären: 

die Bankgesetze von 1924, 1930, 1937, 1939ff mit allen Novellierungen, 

der Dawnes-Pakt. 

Haben Sie noch Lust zum Suchen und Kopieren?

Die gesamte Reichsbanksache scheint sehr interessant zu werden.
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